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Stadt Vreden 
Bekanntmachung 
 
 
 
 

Widerspruch gegen bestimmte Meldedatenübermittlungen 
 
 
 

Die Meldebehörde übermittelt im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben Meldedaten an 
Behörden und an Dritte. 

Einzelnen Datenübermittlungen kann der oder die Betroffene widersprechen. Hierbei 
handelt es sich um folgende Fälle: 

- Datenweitergabe an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene (§ 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG)), 

- Datenweitergabe an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk zu Alters- und 
Ehejubiläen (§ 50 Abs. 2 BMG), 

- Datenweitergabe aller volljährigen Einwohner an Adressbuchverlage für die 
Herausgabe von Adressbüchern (Adressverzeichnisse in Buchform) (§ 50 Abs. 
4 BMG), 

- Datenweitergabe an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, wenn der 
oder die Betroffene nicht derselben Religionsgesellschaft wie der 
Familienangehörige oder keiner Religionsgesellschaft angehört, soweit die 
Daten nicht für Zwecke des Steuererhebungsrechtes der jeweiligen 
Religionsgesellschaft benötigt werden (§ 42 Abs. 3 BMG) 

In den nachfolgenden Fällen darf eine Datenübermittlung nur mit Einwilligung der oder 
des Betroffenen erfolgen (§ 44 Abs. 3 Nr. 2 BMG): 

- zum Zwecke der Werbung 

- zum Zwecke des Adresshandels 

Der Widerspruch oder die Einwilligung ist schriftlich oder zur Niederschrift im 
Bürgerbüro der Stadt Vreden, Burgstraße 14, 48691 Vreden zu erklären. Die 
Erklärung gilt solange, bis sie gegenüber der Meldebehörde zurückgenommen wird.  

 
Vreden, 16.02.2026 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
Dr. Tom Tenostendarp 
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Stadt Vreden 
Bekanntmachung 
 
 
 
 

Bebauungsplan Nr. 97 „Solarpark Vreden“, 2. Änderung 
- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
 

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss empfahl dem Rat der Stadt Vreden am 
04.12.2025 die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 97 „Solarpark 
Vreden“. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 97 „Solarpark Vreden“, 2. 
Änderung erfolgt gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB.  
 
Ziel der Planung ist die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes zur Nutzung 
regenerativer Energien (Solar, Biogas) sowie zur Nutzung der Abwasseranlagen. 
 
Der Geltungsbereich umfasst den Geltungsbereich des bisherigen Bebauungsplanes 
Nr. 97 „Solarpark Vreden“, 1. Änderung mit den Grundstücken Gemarkung Vreden, 
Flur 15, Flurstücke 1145 tlw., 1153, Flur 20, Flurstücke 691, 692, Flur 117, Flurstück 
109 tlw. In der nachfolgenden Abbildung ist der Geltungsbereich, ohne Maßstab, 
dargestellt.  
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Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschloss in seiner Sitzung am 
04.12.2025 die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und 
die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB.  
 
Gemäß § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende 
Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht 
kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu 
unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 97 „Solarpark Vreden“, 2. Änderung sowie 
der Begründungsentwurf sind in der Zeit  

 
vom 23.02.2026 bis 23.03.2026 einschließlich 

 
im Beteiligungsportal NRW veröffentlicht. Das Beteiligungsportal ist unter 
https://beteiligung.nrw.de/portal/vreden/beteiligung/themen sowie über eine 
Verlinkung über die Homepage der Stadt Vreden unter 
https://www.vreden.de/de/wirtschaft-und-bauen/bauen-planen-
verkehr/planungsbeteiligung oder www.bauleitplanung.nrw.de zu erreichen. 
 
Die Verfahrensunterlagen können ebenfalls während der gesamten 
Veröffentlichungsfrist im Technischen Rathaus der Stadt Vreden, Fachabteilung 
Stadtplanung, Butenwall 79, 48691 Vreden eingesehen werden.  
 
Allgemeine Öffnungszeiten: 
 
Mo. bis Fr.: 08:30 bis 12:30 Uhr 
Do.:    14:30 bis 18:00 Uhr 
 
Während der oben genannten Veröffentlichungsfrist können bei der Stadt Vreden 
Stellungnahmen zu dem Vorentwurf abgegeben werden. Diese sollen elektronisch 
übermittelt werden (über das Formularfeld „Ihre Stellungnahme“ im Beteiligungsportal 
oder per E-Mail an bauleitplanung@vreden.de), können bei Bedarf auch auf anderem 
Weg, bspw. schriftlich oder persönlich zur Niederschrift abgegeben werden. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wird hiermit gemäß den Bestimmungen 
des Baugesetzbuches in Verbindung mit der Hauptsatzung der Stadt Vreden öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
48691 Vreden, den 17.02.2026 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Joachim Hartmann 
 
  

https://beteiligung.nrw.de/portal/vreden/beteiligung/themen
https://www.vreden.de/de/wirtschaft-und-bauen/bauen-planen-verkehr/planungsbeteiligung
https://www.vreden.de/de/wirtschaft-und-bauen/bauen-planen-verkehr/planungsbeteiligung
http://www.bauleitplanung.nrw.de/
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 Vreden, 17. Februar 2026 
 

Bekanntmachung 

3. Sitzung des Rates der Stadt Vreden 

am Mittwoch, 25. Februar 2026, 18:00 Uhr, 

 im Ratssaal des Rathauses, Burgstraße 14 
 

Tagesordnung 
 

I. Öffentliche Sitzung 
 
 

1. Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt Vreden 

vom 12. Dezember 2025 

- Öffentlicher Teil - 

 

 

 

2. Einwohnerfragestunde  
 

 

3. Mitteilung über eingegangene Anträge der Fraktionen sowie über 
eingegangene Anregungen und Beschwerden 

102/2025 

 

 

4. Fortführung der Buslinie X80 "Baumwollexpress" 143/2026 
 

 

5. Information zum Bearbeitungsstand der Fraktionsanträge 131/2026 
 

 

6. Angaben zum Korruptionsbekämpfungsgesetz 109/2026 
 

 

7. Erlass einer Hebesatzsatzung für das Jahr 2026 105/2025 

1. Ergänzung 
 

 

8. Einbringung des festgestellten Entwurfs der Haushaltssatzung mit Anlagen 
für das Jahr 2026 

85/2025 

2. Ergänzung 
 

 

9. Verschiedenes, Mitteilungen und Anfragen  
 

 

II. Nichtöffentliche Sitzung 
 
 

10. Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung des Rates der Stadt Vreden 

vom 12. Dezember 2025 

- Nichtöffentlicher Teil - 

 

 

 

11. Festlegung der Grundstückskaufpreise und des Vergabeverfahrens für das 
„Wohngebiet Ottensteiner Straße“ 

135/2026 

 

 

12. Ausschreibung "Erschließung Innenbereich Bierbaumgelände und 
Erneuerung Mischwasserkanal Norbertstraße" 

136/2026 

 

 

13. Ausschreibung "Teilendausbau Pirolstraße - Altbestand" 141/2026 
 

 

14. Ausschreibung "Rahmenvertrag Kanalinstandhaltung" 139/2026 
 

 

15. Ausschreibung "Rahmenvertrag Kanalinspektion und -reinigung" 138/2026 
 

 

16. Ausschreibung "Neubau einer 3-fach-Sporthalle am Gymnasium 
Georgianum Vreden - Außenanlagen" 

142/2026 

 

 

17. Personalangelegenheiten 117/2026 
 

 

18. Verschiedenes, Mitteilungen und Anfragen  
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